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A. Allgemeines über das Poftwefen.

I . K a p i t e ].

Gefchichtliche Entwickelung.

Anftalten zur rafchen, ficheren und regelmäßigen Beförderung von Nachrichten
haben bereits im hohen Alterthum bef’canden. Sie waren namentlich in den weit
ausgedehnten orientalifchen Reichen ein dringendes Erfordernifs; denn ohne ihre
Hilfe konnte die Herrfchaft von einem Centralpunkte aus nicht wirkfam ausgeübt
werden. Ein Haupterfordernifs war die Herftellung ficherer, geebneter und nöthigen—
falls künf’tlich befeftigter Strafsen. Solche erfireckten fich fowohl im babylonifchen
Reiche, als auch in Aegypten von der Hauptftadt aus bis in die entlegenf’cen
Provinzen. Dies befiätigen mehrfach alte Nachrichten; felbft einzelne Refle von
Strafsenanlagen geben Zeugnifs davon. Aber auf welche Weife ein regelmäfsiger
Verkehr fiattgefunden hat, if“: unbekannt. Erft über die Einrichtungen im perfifchen
Reiche, deren Herftellung Cyrus zugefchrieben wurde, die jedoch wahrfcheinlicher
Weife weit älter find, haben wir durch Xenophon ein deutlicheres Bild erhalten.
Auf Kameelen, Pferden und Maulthieren durchjagten reitende Boten, die fef’cen
Strafsen verfolgend, die Steppen und Gebirgsländer, um nach den Königsburgen
von Ekbatana, Sufa, ‚Perfepolis oder Babylon die Ereigniffe aus den entferntef’cen
Grenzen des Reiches zu melden oder um die Befehle des Herrfchers dahin zu tragen.

In Abftänden, die der Tagesleiftung eines Reitthieres entfprachen, waren
Stationen eingerichtet. Auf diefen wurden bef’cändig Pferde und andere Reitthiere
gehalten, und dienten zur weiteren Dienftleiftung der Depefchenreiter, die entweder
felblt ohne Aufenthalt weiter gingen oder ihre Brieffchaften hier einem Anderen zur
Weiterbeförderung übergaben. So ging der Dienf’c ununterbrochen durch Tag und
Nacht fort.

Diefe Stationen bildeten lich zu Anfiedelungen, zu feften Ortfchaften aus; an
die Stallungen fchloffen lich Wohnhäufer und Aecker an. So entftanden die erften
Pofihaltereien, über deren befondere Einrichtung uns jedoch jede nähere Kennt-
nifs fehlt.
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Im Abendlande, im römifchen ’Reiche fcheint _‘7ulius Cizfar die erften Ein-

richtungen eines Poltwefens getroffen zu haben. Unter Augzg/ius und den fpäteren

Kaifern bildete fich daraus allmählich der grofsartig organif1rte, alle Provinzen mit

Rom, fo wie unter einander verbindende cu7fus publicusi Diefer diente nicht blofs

zur Beförderung amtlicher Nachrichten durch reitende Boten, fondern er benutzte

auch Fuhrwerke zur Beförderung von Perfonen. Der Kaifer mit grofsem Gefolge

und die hohen Staatsbeamten bedienten fich diefer Fahrgelegenheiten zu den Reifen

in den Provinzen; fogar ganze Legionen wurden mit Hilfe des cmfus ßzzölzcus von

einem Kriegsfchauplatze zum anderen befördert Die gefammte Einrichtung blieb

jedoch auch in ihrer höchften Ausbildung auf die Benutzung der Staatsverwaltung

befchränkt und war Privatperfonen nicht zugänglich. Leitung und Abwartung des

Dienl’tes befanden lich in den Händen eines befonderen Beamtenperfonals; die

Unterhaltung der Stationseinrichtungen und die Pflege der Pferde lagen befonders

hierzu Angefiedelten im Frohndienfte ob; diefe hatten zugleich den zur Station

gehörigen Acker für die Ernährung des Pferdebefiandes und der Bewohner der

Station zu bebauen. Die Stationen, Pofthaltereien, bildeten lich dabei zu umfang-

reichen Niederlaffungenaus; fie enthielten Uebernachtungsräume in Form palaft-

artiger Villen, welche mit allem Luxus der Kaiferzeit, mit fchattigen Hallen, üppigen

Bädern und weiten Gartenanlagen ausgeftattet waren. Ueber die Einzelheiten der

dienftlichen Einrichtungen fehlen uns nähere Nachrichten, fo dafs wir nicht im

Stande find, uns ein zutreffendes Bild des Betriebes zu geftalten.

In den Stiirmen der Völkerwanderung, während der felten ruhenden Kämpfe

mit den immer weiter vordringenden Germanenftämmen, ging der Zufammenhang

der Hauptftadt mit den Provinzen vielfach verloren; die Stationen fielen theilweife

in Feindeshetnd; die Einrichtungen des eur/us pub/z'cus verfielen mit dem römifchen

Reiche. Späterhin wurden zwar im Frankenreiche der Merowinger und dann durch

Carl den Cie/SM Wiederbelebungsverfuche unternommen, blieben aber bei dem

Mangel an Ordnung und Sicherheit ohne dauernden Erfolg.

Während des ganzen Mittelalters kam es nicht wieder zu regelrechten Ver—

kehrseinrichtungen, weder für die Zwecke der Landesregierungen, noch für diejenigen

der Handeltreibenden und des Volkes

Fürften, Städte, Klöfter und Ordensbrüderfchaften, Zünfte und Handelsgefell—

fchaften, felbft einzelne Grofskaufleute unterhielten für ihre befonderen Zwecke ein

Botenperfonal, das zu Fufs, zu Rofs oder zu Wagen oft weite Reifen zu unternehmen

hatte. Dabei konnte es nicht fehlen, dafs die Boten nebenher auch von anderen

Perfonen Aufträge übernahmen, dafs die vorhandene Gelegenheit für Familiennach—

richten u. f. w. benutzt wurde, zur Sendung von Briefen und Werthgegenftänden,

bei gutem Nebenverdienf’ce der Boten.

Allmählich kam man dann dazu, in regelmäfsiger Folge fich wiederholende

Botenläufe einzurichten und darauf ein einträgliches Gefchäft zu gründen. Die

‘erften Verfuche diefer Art wurden von den Metzgerzünften einiger gröfserer Städte

in Deutfchland unternommen, die Metzgerpoften des fpäteren Mittelalters.

Die gefchäftliche Verbindung zwifchen den Hofhaltungen des Kaifers und

denen der Fürlten wurde fpäter durch Staffettreiter die chewaux-5keurs de [’e’curze,

bewirkt, welche Pferde aus dem kaiferlichen Marftalle, meif’t ohne Pferdewechfel

benutzten. Am Anfang des XVI. ]ahrhundertes wurde ein Vertrag mit f?0/z. Bapt.

von Taxis gefehloffen, worin diefer {ich verpflichtete, vom jedesmaligen Aufenthalte
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des Kaifers gegen beftimmtes Entgelt Pof’cfahrten nach den niederländifchen Be—

fitzungen des Kaifers und zurück einzurichten. “ Taxz's wurde damals bereits capz'taz'ne

ft mafl7‘e drs poflrs genannt. Eine vervollkommnetere Gef’calt gewann die Einrich—

tung aber erft, als im Jahre 1516 der am Hofe des Kaifers Maszz'lz'a7z lebende

Edelmann Frmzcrsca de Taffls, genannt Torrz'anz', dem Kaifer das Anerbieten machte,

die kaiferlichen Briefe und Sendungen von Wien nach den öfterreichifchen Nieder-

landen koftenfrei zu befördern, wenn ihm und feinen Nachkommen der ausfchliefs—

liche Befitz und die gefammten Einkünfte der hierzu einzurichtenden Beförderungs-

anftalten zugefichert würden. Diefes Privilegium wurde im Jahre 1519 ertheilt, und

fo wurde Lamoml von Taxis der Gründer des erften eigentlichen Poftwefens im

heutigen Sinne, d. h. einer Anftalt zur regelmäfsigen periodifchen Beförderung von

Sendungen an Briefen, Geldern und Gepäckftücken, fo wie von Perfonen, und zwar

zur Benutzung Seitens des gefammten Publicums gegen feft gefetzten Entgelt unter

ftaatlichem Schutz. »

Die bedeutfame Abweichung gegen das bis dahin geltende Verfahren lag

darin, dafs nunmehr dasjenige, was vorher Nebenfache gewefen war, nämlich die

Beförderung von Privatfendungen, in fo fern zur Hauptfache wurde, als. die Kofien

des ganzen Unternehmens nun aus den Einkünften des Privatverkehres bef’critten

werden mufften, während die den Staat und feine Verwaltung angehende Correfpondenz

unentgeltlich oder doch gegen einen geringeren Entgelt befördert wurde.

Die hohe Wichtigkeit diefer Einrichtung für eine geregelte Staatsverwaltung

wurde alsbald erkannt, und fo entfianden allmählich in allen gröfseren Staaten

ähnliche Einrichtungen als Staatsanf’calten, ausgerüftet mit den erforderlichen Privi-

legien, um eine gefährdende Privatconcurrenz fern zu halten und um wo möglich

noch aus der Benutzung Seitens des Publicums eine Einnahmequelle für den Staat

zu gef’talten.

Nach dem dreifsigjährigen Kriege ging der grofse Kurfürft von Brandenburg

daran, zur Verbindung feiner über Deutfchland zerf’treuten Ländergebiete eine eigene

Polteinrichtung zu fchaffen. Die größeren deutfchen Staaten folgten, obwohl das

an das Haus Thurn & Taxis ertheilte Privilegium für den Umfang des Deutfchen

Reiches ertheilt war, und felbft dem Kaifer erfchien dies nicht hinderlich, für feine

öfterreichifchen Länder ein eigenes Poftwefen einzurichten.

So blieb der Tham & Taxz's’fchen Poftverwaltung nur das Gebiet der kleineren

deutfchen Staaten, jedenfalls nur defshalb, weil in diefen der geringe Umfang des

Landes die Einrichtung eines eigenen Pof’twefens zu fehr erfchwert haben würde.

Die deutfche Kleinf’caaterei brachte es unter diefen Umf’tänden mit lich, dafs

mehrere von einander getrennt verwaltete Pofteinrichtungen neben einander beftanden

und kreuz und quer durch einander wirkten. So befafs Hamburg zuletzt neben

einander ein preufsifches, ein hannoverfches, ein dänifches und ein Thum & Taxz's-

fches Poftamt, jedes mit befonderen Einrichtungen, mit abweichenden Portotaxen

und eigenen Beförderungsgebieten.

Es liegt auf der Hand, dafs bei diefem Durcheinanderwirken gleichartiger,

von einander unabhängiger und vielfach mit einander concurrirender Poftverwaltungen

mancherlei Mifsf‘cände und Reibungen entflehen mufften, unter denen die Schnellig-

keit der Beförderung und die Pünktlichkeit der Befiellung zu leiden hatten.

Diefe Uebelftände konnten nur befeitigt werden, wenn für ein gröfseres Staats-

ganze das gefammte Poftwefen einheitlich organifirt und verwaltet wurde. Dies ift
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nach dem Kriege von 1866 gefchehen, als die hannoverfche Pott mit der preufsifchen

verfchmolzen wurde, die Thurn & Taxz's’fche Poft in ihr aufging und die königl.

fächfifche Poft ihr angegliedert wurde. So entf’tand die deutfche Reichs-Poftverwaltung,

neben welcher jedoch die bayerifche und die württembergifche Pof’t als getrennte

Organifationen im Deutfchen Reiche bef’tehen geblieben find.

Der Dienft der Pott hat fich mannigfaltig gef’caltet. Träger der Gedanken zu

fein, if’c bereits von Anbeginn ihre Hauptaufgabe gewefen. Zur Beförderung von

Brieffendungen traten alsbald hinzu: die Sendung von leichteren und\namentlich

werthvolleren Gepäckftücken, die Reifegelegenheit von Perfonen, ganz befonders

aber die Vermittelung von Geldfendungen einerfeits in einfacher Zufendung der auf-

gegebenen Gelder, andererfeits in der Annahme und Auszahlung der Geldbeträge

auf Poftanweifungen.
Im Jahre 1875 wurde fodann der gefammte Telegraphenbetrieb mit der Poft

‚verbunden, und fpäter trat auch noch der verwandte Fernfprechbetrieb hinzu.

Noch fpäter wurde auch die Einrichtung getroffen, dafs Wechfelbeträge durch die

Pof’t eingezogen werden können; weiters if’t der Poftverwaltung die Auszahlung der

Beträge für die fiaatliche Kranken-, Unfall- und Invaliditäts—Verficherung auferlegt

worden. Die Einrichtung von Poft-Sparcaffen endlich if’t wohl nur eine Frage der

Zeit, da folche in anderen Ländern fchon längl’t beflehen.

Die Beförderung von Perfonen ift dageg'en überall, wo Eifenbahnen die Ver-

bindung der Orte übernommen haben, auf diefe übergegangen; fie if’c nur da der

Poft verblieben, wo Eifenbahnen noch nicht beitehen. Aller Orten vorhanden,

greift die P0Pc als unentbehrlicher Begleiter des Lebens in alle Lebensbeziehungen

ein und ift ein mächtiger Hebel der gefammten Culturentwickelung geworden.

Den Gegenftand der Betrachtung follen im vorliegenden Hefte die baulichen

Einrichtungen der PCR in ihren verfchiedenen Beziehungen bilden. Dabei follen

vorzugsweife die Baulichkeiten der deutfchen Reichs-Poftverwaltung befprochen und

dargeftellt werden; denn wohl in keinem Staatsgebiete hat eine fo eingehende

Durchbildung des Poftbauwefens ftattgefunden, wie im Deutfchen Reiche.

Auf ausländifche Pof’cbauten fell nur vorübergehend Bezug genommen werden;

denn die Einrichtungen der Pof’tgebäude Heben zu den Eigenthümlichkeiten des

Poftdienftes in fo enger Beziehung, dafs eine ganz genaue Kenntnifs aller Einzel-

heiten des letzteren erforderlich ift, um die Bedeutung der zugehörigen baulichen

Einrichtungen beurtheilen zu können.

Zur Erläuterung möge dienen, dafs z. B. die englifche Poft bisher eine Packelbeförderung gänzv

lich ausgefchloffen hatte (erft in neuef’ter Zeit ift folche in befchränkter Weife eingeführt werden), dafs

ferner dafelbft ein Zeitungs-Abonnement, wie in Deutfchland, nicht fiattfindet, fondern alle Zeitungen als

Druckfachen unter Sti'eifbänd befördert werden, dafs demnach das Gewicht des ganzen Poftverkehres auf

die Briefbeförderung fällt.

In Deutfchland find ferner die Eifenbahnverwaltungen verpflichtet, als Erfatz fiir das Seitens der

Poft aufgegebene Privilegium der Perfonenbeförderung bei jedem fahrplanmäfsigen Zuge auf Verlangen

einen Poftwagen kofienfrei mitzunehmen. In Ausnutzung diefes Rechtes Seitens der Poft finden fehr

häufige Beförderungen von Poftfendungen flatt. In England befteht ein folches Verhältnifs nicht, eben

fo wenig wie in Frankreich; die Pofifendungen finden daher feltener ftatt. In Italien ift die Poflbeförde-

rung von Packeten auf folche bis zu 3kg Gewicht befchränkt.

Alle diefe Umftände üben wefentlichen Einflufs auf die Einrichtung der Poft-

gebäude. Da in Deutfchland die Lagerftellen durch die rafch auf einander folgenden

Sendungen fchnell geräumt werden, genügen dafür befchränktere Räume. Wo da-
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gegen die zu verfendenden Gegenftäncle‘länger liegen bleiben, bevor fie abgefandt

werden, find gröfsere, und zwar meif‘c fehr ausgedehnte Arbeits— und Lagerräume‘

erforderlich u. f. w. Ift die Art der Bearbeitung der Sendungen, if“: die Auffichts—

führung, die Führung und Controle des Caffenwefens eine andere, fo find dadurch

auch andere Einrichtungen der Räumlichkeiten bedingt. Die Vorfüh1ung fremd-

ländifcher Poftgebäude würde daher ohne genaue Darftellung des Poftbetriebes

unverfiändlich fein; fie wäre auch zwecklos, da die Lefer diefes Heftes fchwerlich

in die Lage kommen werden, ausländifche Poftgebäude zu errichten. Sie würden

dann fich vorhe1 genau über die Art des Pofidienftes unterrichten müffen.

Nur die öfterreichifchen Pof’rgebäude follen in einigen Beifpielen vorgeführt

werden, einerfeits, weil das öfterreichifche Poftwefen demjenigen des Deutfchen

Reiches am nächf’cen verwandt ift, andererfeits weil gerade die Unterfchiede in der

Auffaffung der räumlichen Bedürfniffe und in der Anordnung der baulichen Einrich-

tungen auch für den Baumeif’ter reichsdeutfcher Poftgebäude befonders lehrreich find.

So weit in der Fach-Literatur ausländifche Poftbauten veröffentlicht worden find, wurden diefelben

in den Literaturangaben am Schluffe des vorliegenden Heftes aufgenommen.

Im Deutfchen Reiche hat das Poftwefen eine eigenartige Entwickelung er-

fahren. Unmittelbar nach der Gründung des Reiches, nach dem Kriege von 1870

und dem Frieden von 1871, fand ein fich überfiürzender Auffchwung des gefammten

gewerblichen und kaufmännifchen Lebens flatt. Diefem Zuge muffte die Pof’c folgen.

Bereits vor dem Kriege war die geniale Kraft des Generalpoflmeifters Stephan an

die Spitze des preufsifchen Poftwefens geficth werden. Diefelbe bewährte fich

zunächft in der Organifation des Feldpof’cwefens, durch welches eine höchft fegens-

reiche, nur felten unterbrochene Verbindung des einzelnen Kriegers im Felde mit

feinen Angehörigen in der Heimath ermöglicht wurde. Nach dem Kriege aber

fand der Gedanke des Poftwefens in feiner weltumfpannenden Bedeutung eine fo

tiefe Erfaffung und wurde fo thatkräftig und mit folchem Gefchick ins Werk gefetzt,

dafs die Einrichtungen der deutfchen Reichspoft fehr bald allgemein als muf’tergiltig

anerkannt wurden. Der Weltpoftverein trat in das Leben und fchuf Verbindungen

zwifchen den fernften Ländern. Das Telegraphenwefen wurde mit der Poft ver-

bunden, und dadurch ergab fich die Möglichkeit, auch die kleinften Pof’corte in das

fpinnwebenartig die Länder überfpannende Netz der Telegraphendrähte hinein zu

ziehen. Die tief greifende und weit reichende Bedeutung des Fernfprechwefens

wurde alsbald nach feiner Entftehung erkannt, und durch feine Angliederung an

das Telegraphenwefen als Reichsanftalt gewann es eine Ausdehnung und eine

Sicherheit des Betriebes, wie in keinem anderen Lande. Endlich gab auch die

Einführung des Pof’tanweifungs-Verkehres und die Befugnifs der Poft zur Einziehung

von Wechfelbeträgen Anlafs zu einem tiefer greifenden Einfluffe der Pof’tverwaltung

auf die Handelsthätigkeit.

Selbftverf’rändlich wurden durch diefe Verhältniffe die Anforderungen an die

Poi’cverwaltung im höchften Mafse gefleigert. Neue Organifationen und bedeutend

verftärktes Perfonal erforderten namentlich auch erweiterte und zweckmäfsiger ge—

Praltete Dienf’träume. Die alten Poftgebäude zeigten fich überall als zu eng und

unzweckrnäfsig eingerichtet. In kleineren Orten, wo faft durchweg die Pofträume

in Privathäufern miethweife untergebracht waren, fand fich nur noch fchwer und

meif‘cens nur dann Gelegenheit zur Anmiethung von Poftdienf’cräumen, wenn vor-

her umfang1eiche bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Defshalb muffte

3 .
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Poftbauwefen.

Vorforge getroffen werden, um zahlreiche neue Poflgebäude herzuftellen und in

angemietheten Häufern zweckmäfsig gefialtete Räume einzurichten.

Dazu erfchien aber die bisher übliche Weife der Praatlichen Bauverwaltung

nicht mehr anwendbar. In Preufsen, fo wie in den übrigen Bundesf’caaten war es

Brauch gewefen, dafs die Bauangelegenheiten der Pott in gleicher Weife, wie die

der übrigen Staatsbehörden durch die Organe der allgemeinen ftaatlichen Bau-

verwaltung behandelt wurden. (Nur die Thu1'n- &“ Taxz's"fche Pott, die ihre Thätig—

keit in mehreren Staaten ausübte, befafs eine eigene Bauverwaltung.) Da die Pott

als Reichsanf’ralt in keiner unmittelbaren amtlichen Beziehung zur Verwaltung der

einzelnen Bundesfiaaten Hand, aber in fehr umfangreicher Weif_e bautechnifche

Kräfte in Anfpruch nehmen muffte, fo ftellte fich die Nothwendigkeit heraus, eine

allein der Pof’cverwaltung dienende Organifation der Bauverwaltung einzuführen.

Dies gefchah in der Weife, dafs den Bezirksverwaltungen der Pott, den Ober-Pott—

directionen, befondere Pof’tbauräthe beigegeben wurden, die das Poftbauwefen als

ihre befondere Specialität zu erfaffen und zu möglichf’t hoher Ausbildung zu fördern

haben. Die Thätigkeit derfelben erhielt ihre zufammenfaffende Spitze in einem

bautechnifch vorgebildeten Mitgliede des Rathscollegiums des Reichs-Pof’ramtes.

Meißens ift aber nur für die Bezirke von zwei bis drei Ober-Poftdirectionen ein Polt-

baurath angef’tellt; nur in folchen Ober-Pof‘cdirectionen, deren Bezirk ungewöhnlich

ausgedehnt oder fehr volks- und betriebsreich if’c, erf’creckt fich die Thätigkeit des

Pof’tbaurathes nur auf diefen einen Bezirk.

Die Thätigkeit der Pof’tbauräthe, denen zur Aushilfe bei fchriftlichen und

Zeichnungsarbeiten Poftbau-Secretäre, zur Leitung von Bauausführungen Bauinfpec-

toren und Baumeif’ter beigegeben werden, erftreckt fich auf die Anordnung und

Leitung der Poi‘tbau-Ausführungen, fo wie auf die Anfertigung und Veranfchlagung

aller Entwürfe zu denfelben im Bereiche ihres Bezirkes, einfchliefslich der Leitung,

der Inflandfetzungs- und Unterhaltungsarbeiten an den vorhandenen Poftgebäuden.

Das Verfahren bei Errichtung neuer Poftgebäude vollzieht fich in der Regel

in den Formen, dafs Seitens des Poftbaurathes unter Berückfichtigung der Oertlich-

keit und unter Zugrundelegung der befonderen Raumbedürfniffe ein allgemeiner

Bauplan aufgefiellt wird. Derfelbe unterliegt der Prüfung des Reichs-Pof’tamtes,

wobei der Plan in den meiiten Fällen umgearbeitet, fett gefiellt und mit Fagaden-

Skizze verfehen wird. Dem Poitbaurathe liegt dann die vollftändige Ausarbeitung

und Veranfchla'gung des Entwurfes ob. Ein Wettbewerb zur fiilmäfsigen Durch-

arbeitung findet in der Regel nicht flatt; vielmehr wird die künftlerifche Bearbeitung

nach Anleitung der im Reichs-Pofiamte aufgeftellten Skizzen ausgeführt. Nur in

den erften Jahren der neuen Organifation find mehrfach gröfsere Poftneubauten nach

den Fagaden-Entwürfen namhafter Privat-Architekten ausgeführt worden. Die Bau-

ausführung felbft findet in der für die preufsifchen Staaten feit langer Zeit üblichen

Weife fiatt, dafs die Bauarbeiten und Materiallieferungen einzeln an möglichf’c

zuverläffige Unternehmer verdungen werden und dafs die Einheitlichkeit, fo wie die

Beauffichtigung der Ausführung durch die Anftellung eines fachkundigen örtlichen

Bauleiters (Baumeif’ters oder Bauinfpectors) bewirkt wird.

Wenn es fo felten gelingt, die Poftdienfträume in bef’cehenden Privatgebäuden

unterzubringen, fo erklärt fich dies daraus, dafs die Gröfse und der Zufammenhang

der Räume für die Zwecke des Poftdienf’ces vielfach nach ganz anderen Rückfichten

angeordnet werden müffen, als es für Zwecke des Wohnens erforderlich if’r. Auf
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bedeutende bauliche Veränderungen in beftehenden Gebäuden laffen fich die Be-

fitzer nur felten ein; daher wird es meif‘tens leichter, einen Unternehmer zu finden,

der ein neues Haus, befonders für den Poftdienft eingerichtet, erbaut und an die

Poftverwaltung für eine längere Zeit vermiethet. Diefes Verfahren eignet fich be-

fonders für folche Orte, deren Verkehrsverhältniffe noch in der Entwickelung be-

griffen find, für die es daher unwahrfcheinlich if’t, ob nach einer Reihe von Jahren

das Pof’chaus noch auf paffender Stelle Gehen, ob es dann feiner Gröfse und Ein,

richtung nach noch für die befonderen Zwecke der Poft geeignet fein wird. Die

Dauer der Miethe wird je nach den Verhältniffen auf 10 bis 30 Jahre bemeffen.

Vielfach, wenn die örtlichen Verhältniffe es geeignet erfcheinen laffen, nimmt die

Pof’tverwaltung ein Ankaufs— und Vorkaufsrecht für die Dauer der Miethzeit in

Anfpruch, und dies wird von den Unternehmern meifie113 gern gewährt.

Solche Miethhäufer find bereits in fehr grofser Anzahl erbaut worden, und

zwar fowohl von Privatunternehmern, als auch von Gemeinden, eben fo von den

Staatsverwaltungen der Bundesftaaten. Die Entwürfe dazu gehen ebenfalls aus der

Hand des Poflbaurathes hervor, der auch die Ausführung in technifcher Beziehung

zu überwachen hat. Werden folche Häufer nach Ablauf der Miethzeit dem Ver—

miether zurückgegeben, fo laffen fie fich meiftens ohne weit gehende Veränderungen

zu Wohnhäufern umgeftalten, und darauf wird auch bereits beim Entwerfen der—

felben Rückficht genommen. '

2. Kapitel.

Organifation des Poftwefens.

Um die für den Betrieb der Poi’cverwaltung erforderlichen baulichen Einrich-

tungen verf’tändlich zu machen, ift es zunächft, wenn auch nur in allgemeinen

Umriffen, erforderlich, die Aufgaben zu kennzeichnen, deren Erfüllung der Pofté

verwaltung obliegt, fomit ein Bild der Organifation des Pof'cwefens kurz vorzuführen,

wenigf’cens fo weit die baulichen Einrichtungen dadurch bedingt werden. .

Obwohl die Ordnung des Poftdienftes in den einzelnen Ländern verfchiedene

Formen angenommen hat, theilt fich der Dienf’c doch überall: ‚

einerfeits in den eigentlichen Beförderungsdienft, beftehend in der Annahme

der Sendungen, in der Ueberführung derfelben nach dem Bef’timmungsorte und in

der Ausgabe an 'dieEmpfänger; .

andererfeits in die Ueberwachung und Regelung der Beförderung, wozu die

Befeitigung aller Hemmniffe und Unregelmäfsigkeiten gehört, fo wie in die Ab-

rechnungs- und Geldvermittelungsgefchäfte, die fich auf ganz außerordentlich hohe

Summen beziehen.

Im deutfchen R'eichs-P-of’tgebiete “gliedert fich danach der Dienft derart, dafs

er in dreifacher Abitufung ausgeübt wird: ,

I) durch die Poftanflalten (Pof’tämter), ‚denen der eigentliche Beförderungsdienf’c

obliegt; ‘ ' .

2) durch die Ober—Poftdirectionen, die überwachenden ,Bezirksbehörden, und

5 .
Aufgaben

und Dicnflz-

gliederung.


